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[bookmark: _Toc224221290]Gegenstände und Eckwerte der neuen beruflichen Berufsbildung/en
Folgende Gegenstände und Eckwerte basieren auf der Analyse der Verbundpartner (siehe Schritt 1, Kapitel 3.1.1 berufsentwicklung.swiss) und sind Bestandteil des Vor-Ticket-Antrags. Sie bilden den verbindlichen Rahmen für den gesamten Berufsentwicklungsprozess. 
Die Gegenstände und Eckwerte werden in der verbundpartnerschaftlichen Projektgruppe laufend überprüft und – sofern noch nicht terminiert – fristgerecht festgelegt. Sollten sich im Verlauf des Prozesses Änderungen ergeben oder neue Gegenstände oder Eckwerte hinzukommen, sind diese in der Projektorganisation zu diskutieren und bei Bedarf in einer Einigungssitzung zwischen den Verbundpartnern zu begründen und zu klären.

Die Stellungnahmen der Verbundpartner sind in die drei Spalten (Trägerschaft, Kantone und Bund) zu übertragen. Siehe Beispiel Rohrnetzmontage EFZ
[bookmark: _Toc224221291]Organisation der Berufsentwicklung
	
	Trägerschaft gemäss Vor-Ticket
	Haltung Kantone
	Haltung Bund

	Bildungsverordnung: Umfang der neuen beruflichen Grundbildung/en, geplante Inkraftsetzung, Auswirkungen von rechtlichen Regelungen auf die berufliche Grundbildung, vorgegebene Termine.
Umsetzung: Organisation der neuen beruflichen Grundbildung/en, geplante Zusammenarbeit der Verbundpartner, grober zeitlicher Ablauf
	Inkraftsetzung Bldungsverordnung 2028
	
	

	Entscheide der Verbundpartner

	Gegenstände und Eckwerte:
Termin/e gemäss Prozessschritt:


[bookmark: _Toc224221292]Ausrichtung der beruflichen Grundbildung
	
	Trägerschaft gemäss Vor-Ticket
	Haltung Kantone
	Haltung Bund

	Bildungsverordnung: Titel, Berufsbild mit Alleinstellungsmerkmal, Fachrichtungen, Schwerpunkte, Berufsfeld, Dauer, Trägerschaft
Umsetzung: Durchlässigkeit, verwandte berufliche Grundbildungen, Abgrenzung, Attraktivität der beruflichen Grundbildung, Entwicklung der Anzahl der Abschlüsse.
	Rohrnetzmonteur EFZ, 3 Jahre
3 Schwerpunkte
Trägerschaft Rohrnetzmontage
Bericht: Bedarfsanalyse der Grundbildung
	die 3 Schwerpunkte sollen sich nur im Betrieb und in der praktischen Arbeit unterscheiden
	die 3 Schwerpunkte sollen sich nur im Betrieb und in der praktischen Arbeit unterscheiden

	Entscheide der Verbundpartner

	Gegenstände und Eckwerte:
Termin/e gemäss Prozessschritt:



[bookmark: _Toc224221293]Struktur der beruflichen Grundbildung
[bookmark: _Toc224221294]Berufspädagogisches Modell
	
	Trägerschaft gemäss Vor-Ticket
	Haltung Kantone
	Haltung Bund

	Bildungsverordnung: Grundsätze
Umsetzung: Umsetzung des berufspädagogischen Modells an den Lernorten
	
	
	Umsetzung gemäss Leittext und Leitvorlage des SBFI

	Entscheide der Verbundpartner

	Gegenstände und Eckwerte:
Termin/e gemäss Prozessschritt:



[bookmark: _Toc224221295]Handlungskompetenzen (Grundlage ist der Entwurf des Qualifikationsprofil)
	
	Trägerschaft gemäss Vor-Ticket
	Haltung Kantone
	Haltung Bund

	Bildungsverordnung: Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen, Verbindlichkeit der Handlungskompetenzen
Umsetzung: Handlungskompetenzbereiche und deren Auswirkungen auf die Lernorte
	3 HKB - 14 HK
11 HK verbindlich
3 HK nach Schwerpunkt. Der Aufbau der Handlungskompetenzen im Lehrbetrieb erfolgt schwerpunktspezifisch nach den im Bildungsplan festgelegten Leistungszielen.
	
	Grundbildung so konzipieren, dass Generalisten ausgebildet werden (keine Schwerpunkte und keine Fachrichtungen)

	Entscheide der Verbundpartner
	Gegenstände und Eckwerte:
Termin/e gemäss Prozessschritt:



[bookmark: _Toc224221296]Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz
	
	Trägerschaft gemäss Vor-Ticket
	Haltung Kantone
	Haltung Bund

	Bildungsverordnung: Ausnahmen Jugendarbeitsschutz, Strahlenschutz, Chemikalien, Anhang 2 zum Bildungsplan 
Umsetzung: 
	Überarbeitung der Leistungsziele mit Unterstützung der Pauschale des Förderschwerpunktes "Nachhaltige Entwicklung in der Berufsbildung" des SBFI.

	
	

	Entscheide der Verbundpartner

	Gegenstände und Eckwerte:
Termin/e gemäss Prozessschritt:



[bookmark: _Toc224221297]Lernorte der beruflichen Grundbildung
[bookmark: _Toc224221298]Bildung in beruflicher Praxis
	
	Trägerschaft gemäss Vor-Ticket
	Haltung Kantone
	Haltung Bund

	Bildungsverordnung: Anzahl Tage pro Woche, Praxisanteil schulisch organisierte Grundbildung, Praxiseinsätze, fachliche Anforderung an Berufsbildner/innen, Höchstzahl der Lernenden 
Umsetzung: Verwandte Berufe, Erteilen der Bildungsbewilligungen, Ausbildungsprogramm für Lehrbetriebe, Verkürzungen und Verlängerungen der Bildungsdauer, Lehrmittel, Lern- und Lehrplattformen
	Die Bildung in beruflicher Praxis im Betrieb umfasst über die ganze Dauer der beruflichen Grundbildung im Durchschnitt vier Tage pro Woche
fachliche Anforderung an Berufsbildner/innen.

Höchstzahl der Lernenden gemäss Leittext

	
	

	Entscheide der Verbundpartner

	Gegenstände und Eckwerte:
Termin/e gemäss Prozessschritt:



[bookmark: _Toc224221299]Schulische Bildung
(Die Verbundpartner sind bestrebt, dass der Unterricht an Berufsfachschulen inkl. Berufsmaturität an max. 2 Schultagen pro Woche stattfindet. Sowie ist die Grundannahme, dass ein voller Schultag 9 Lektionen beinhaltet und 40 Schulwochen pro Schuljahr unterrichtet werden)
	
	Trägerschaft gemäss Vor-Ticket
	Haltung Kantone
	Haltung Bund

	Bildungsverordnung: Schultage pro Lehrjahr, Lektionentafel
Umsetzung: Einfluss der Lektionentafel auf die Erfahrungsnote, Vereinbarkeit mit der Berufsmaturität 1, Lehrplan für die Berufsfachschulen, Lehrmittel, Lern- und Lehrplattformen, Dispensationen für Erwachsene
	Schullektionen: 360 - 360 - 360 

	
	

	Entscheide der Verbundpartner

	Gegenstände und Eckwerte:
Termin/e gemäss Prozessschritt:



[bookmark: _Toc224221300]Überbetriebliche Kurse 
	
	Trägerschaft gemäss Vor-Ticket
	Haltung Kantone
	Haltung Bund

	Bildungsverordnung: Anzahl Kurstage, Aufteilung und Inhalt der Kurse 
Umsetzung: Trägerschaft der überbetrieblichen Kurse, Kursorganisation, Ausbildungsprogramm für die überbetrieblichen Kurse, Lehrmittel, Lern- und Lehrplattformen, Dispensationen
	Überbetriebliche Kurse: 20 - 40 Tage
	
	

	Entscheide der Verbundpartner

	Gegenstände und Eckwerte:
Termin/e gemäss Prozessschritt:
Die Anzahl Tage der Überbetriebliche Kurse wird bei der Erarbeitung des Qualifikationsprofils (Termin Prozessschritt 2) festgelegt


[bookmark: _Toc224221301]Lerndokumentation, Bildungsbericht, Leistungsdokumentation
(Leistungsdokumentation beinhaltet: Erfahrungsnoten aus Berufskenntnissen, Erfahrungsnoten aus dem üK oder betriebliche Erfahrungsnote. Grundannahme bei üK erst ab 3 Tagen üK Tage benoten)
	
	Trägerschaft gemäss Vor-Ticket
	Haltung Kantone
	Haltung Bund

	Bildungsverordnung: Lerndokumentation, Bildungsbericht, Leistungsdokumentation 
Umsetzung: Umsetzung der Leistungsdokumentation, Zeugnis der Berufsfachschule, Vorlagen für die Kompetenznachweise in den überbetrieblichen Kursen und Bewertung in der betrieblichen Bildung, Entstehen der Erfahrungsnoten
	Erfahrungsnote:
Berufskundlicher Unterricht 
Überbetriebliche Kurse
	
	

	Entscheide der Verbundpartner

	Gegenstände und Eckwerte:
Termin/e gemäss Prozessschritt:



[bookmark: _Toc224221302]Qualifikationsverfahren
[bookmark: _Toc224221303]Zulassung
	
	Trägerschaft gemäss Vor-Ticket
	Haltung Kantone
	Haltung Bund

	Bildungsverordnung: Zulassungsbedingungen
Umsetzung: Zulassungen zum Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung oder ausserhalb eines geregelten Bildungsganges, Dispensation von Teilen des Qualifikationsverfahrens
	
	
	

	Entscheide der Verbundpartner 

	Gegenstände und Eckwerte:
Termin/e gemäss Prozessschritt:



[bookmark: _Toc224221304]Qualifikationsverfahren (Abschlussprüfung) 
	
	Trägerschaft gemäss Vor-Ticket
	Haltung Kantone
	Haltung Bund

	Bildungsverordnung: Umfang und Durchführung der Abschlussprüfung, Bestehen, Notenberechnung und -gewichtung, Erfahrungsnoten, Abschlussprüfung ausserhalb eines geregelten Bildungsganges, Wiederholung.
Umsetzung: Organisation und Umsetzung des Qualifikationsverfahrens mit Abschlussprüfung, Ausführungsbestimmungen zu Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung, Möglichkeit zur Wiederholung der Abschlussprüfung, Erfolgsrate der Abschussprüfung
	Praktische Arbeit:
Vorgegebene praktische Arbeit (VPA)
Stunden noch zu definieren 

keine Berufskenntnisse
	
	

	Entscheide der Verbundpartner

	Gegenstände und Eckwerte:
Termin/e gemäss Prozessschritt:
Die Form und die Dauer der praktischen Arbeit wird bei der Erarbeitung des Bildungserlasses (Termin Prozessschritt 3) festgelegt.



[bookmark: _Toc224221305]Andere Qualifikationsverfahren
	
	Trägerschaft gemäss Vor-Ticket
	Haltung Kantone
	Haltung Bund

	Bildungsverordnung: Zulassung, Regelung anderer Qualifikationsverfahren 
Umsetzung: Bedarf an anderen Qualifikationsverfahren, Berufsabschluss für Erwachsene, besondere Zielgruppen
	
	
	

	Entscheide der Verbundpartner

	Gegenstände und Eckwerte:
Termin/e gemäss Prozessschritt:


[bookmark: _Toc224221306]Umsetzung der beruflichen Grundbildung
	
	Trägerschaft gemäss Vor-Ticket
	Haltung Kantone
	Haltung Bund

	Instrumente zur Sicherstellung und Umsetzung der beruflichen Grundbildung sowie zur Förderung der Qualität:
	
	
	

	Entscheide der Verbundpartner

	Gegenstände und Eckwerte:
Termin/e gemäss Prozessschritt:


[bookmark: _Toc224221307]Weitere mögliche Gegenstände und Eckwerte
	
	Trägerschaft gemäss Vor-Ticket
	Haltung Kantone
	Haltung Bund

	
	
	
	

	Entscheide der Verbundpartner

	Gegenstände und Eckwerte:
Termin/e gemäss Prozessschritt : 




[bookmark: _Toc224221308]Verabschiedung durch die Projektgruppe 
Die verbundpartnerschaftliche Projektgruppe, welche das Vorhaben begleitet, hat die Themen besprochen und sich an der Sitzung vom Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. auf die obigen Gegenstände und Eckwerte für die Schaffung der neuen beruflichen Grundbildung/en geeinigt. 


Ort, Datum



Präsidentin/ Präsident der verbundpartnerschaftlichen Projektgruppe

[bookmark: _Toc437003218][bookmark: _Toc224221309]Entscheid der Trägerschaft
Der Schweizerische Verband NAME/Die Trägerschaft NAME, beschliesst den Empfehlungen der Projektgruppe vollumfänglich zuzustimmen.

Ort, Datum


Der Schweizerische Verband NAME/Die Trägerschaft NAME




Präsidentin/ Präsident Schweizerischer Verband/Trägerschaft NAME



[bookmark: _Hlk221011880]Geschäftsführerin/Geschäftsführer Schweizerischer Verband/Trägerschaft NAME
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